
D
er Siemens-Technikvorstand Sieg-
fried Russwurm hat gute Chancen,
neuer Chef der Deutschen Bahn zu

werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel
soll nach Informationen unserer Redak-
tion wegen des möglichen Wechsels bereits
ein Spitzengespräch mit Siemens-Chef Joe
Kaeser geführt haben. Seit dem plötzlichen
Rücktritt von Rüdiger Grube am 30. Januar
sucht die Bundesregierung einen Nachfol-
ger für die Führung des größ-
ten Staatskonzerns mit seinen
weltweit rund 300 000 Be-
schäftigten. Bereits der lang-
jährige DB-Vorstand und Vi-
zechef Volker Kefer, der zum
Jahreswechsel ausschied, war
zuvor Siemens-Manager. Zu-
letzt warb die Bahn ihren ak-
tuellen DB Cargo-Chef Jürgen
Wilder bei dem Münchner
Konzern ab, der seither die
verlustreiche Gütersparte zu
sanieren versucht. 

Für den 53-jährigen pro-
movierten Diplom-Ingenieur
Russwurm wäre der DB-Chef-
posten ein großer Karriere-
sprung. Der Franke scheidet 
Ende März aus dem Siemens-
Vorstand aus und wäre frei für neue Aufga-
ben. Gegenüber dem „Manager Magazin“ 
hat der Manager bereits vorige Woche sein
Interesse bestätigt, aber hinzugefügt, dass
man sich für einen solchen Job nicht be-
werbe, sondern „nach intensiver Prüfung
ausgewählt“ werde. Die Entscheidung liege
„in den Händen der Politik“.

Bei Siemens arbeitet Russwurm seit
1992. In der Medizintechnik in Erlangen
stieg er schnell zum Produktionsleiter auf,
danach wurde er Bereichsvorstand und
2008 Mitglied des Vorstands der Siemens 
AG. Sein Vertrag läuft den Angaben zufolge
auf eigenen Wunsch aus. In Unterneh-

menskreisen heißt es, dass es Spannungen 
zwischen Russwurm und Konzernchef
Kaeser gegeben haben soll. Sein Verhältnis
zu Betriebsräten und Gewerkschaften gilt
als gut. 

In Arbeitnehmerkreisen bei der Bahn
gibt es gleichwohl kritische Stimmen. „Die
Begeisterung über diesen Kandidaten hält
sich bei uns in Grenzen, Russwurm fehlt
vor allem jegliche Erfahrung im Bahnbe-

trieb und damit in unserem
alltäglichen Geschäft“, verlau-
tete aus dem Umfeld einfluss-
reicher Vertreter der Arbeit-
nehmerbank im Aufsichtsrat.
Das Kontrollgremium trifft
sich am 22. März zur nächsten
ordentlichen Sitzung. Dann
soll nach Aussage von Bundes-
verkehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU) über die Gru-
be-Nachfolge entschieden
werden.

Zuständig für die Suche
nach dem neuen Bahn-Chef
ist offiziell der Personalaus-
schuss des Aufsichtsrats. Die
Weichen stellt aber wie in je-
der Aktiengesellschaft der
Eigentümer, im Falle des

Staatskonzerns also die Bundesregierung. 
In der großen Koalition soll es bereits meh-
rere Gespräche zwischen Union und SPD
gegeben haben. SPD-Kanzlerkandidat
Martin Schulz hat nach dem Grube-Rück-
tritt betont, bei der Entscheidung über den
Nachfolger mitreden zu wollen.

Auf Widerstand bei der SPD und in
Arbeitnehmerkreisen stößt besonders der
langjährige CDU-Berufspolitiker und frü-
here Chef des Bundeskanzleramts, Ronald
Pofalla, der Mitte 2015 als Cheflobbyist
zum Konzern wechselte und seit Jahresan-
fang dort als Vorstand die Infrastruktur-
sparte leitet. Dem gelernten Sozialpädago-

gen und Juristen fehlten sowohl der tech-
nische Sachverstand als auch die unabding-
bare Führungserfahrung an der Spitze
eines großen Konzerns, heißt es.

Die Chancen Pofallas auf einen weiteren
Karrieresprung gelten selbst in Regie-
rungskreisen weiter als schwer einschätz-
bar. Kanzlerin Merkel könnte ihren lang-
jährigen engen Vertrauten zwar mit einem
Machtwort durchsetzen, würde aber damit
ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl

einen Konflikt mit der SPD und den ein-
flussreichen Arbeitnehmervertretern bei
der Deutschen Bahn riskieren. Als mögli-
cher neuer Bahn-Chef wird neben Russ-
wurm und Pofalla weiterhin auch der Chef
der Schweizerischen Bundesbahnen und
frühere DB-Spitzenmanager, Andreas 
Meyer, genannt. Der 55-jährige Jurist und
Sohn eines Eisenbahners gilt vielen als 
idealer Kandidat für einen fundierten Neu-
anfang beim kriselnden Staatskonzern. 

Kommt der Chef der 

Bahn von Siemens?

Am 22. März will der Aufsichtsrat entscheiden, wer künftig den Konzern steuert. Foto: dpa
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Technikvorstand 
Siegfried 
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D
aimler hat sich trotz der Talfahrt
des russischen Automarktes zum
Bau eines Pkw-Werkes in der Nähe

von Moskau entschlossen. Bis 2019 solle im
Industriepark Esipovo ein neues Werk ent-
stehen, teilte der Autobauer mit. In der 
Fabrik sollen Geländewagen und die E-
Klasse von Mercedes-Benz vom Band lau-
fen. Hierfür investiere Daimler über
250 Millionen Euro und schaffe mehr als
1000 neue Arbeitsplätze. Die Produktions-
kapazität des Werkes werde sich auf mehr 
als 20 000 Fahrzeuge im Jahr belaufen, er-
klärte die russische Regierung.

„Mit einer lokalen Produktion sind wir
in Russland näher an unseren Kunden und
stärken die globale Wettbewerbsfähigkeit“,
sagte Mercedes-Produktionschef Markus
Schäfer. Russland gehöre nach wie vor zu 
den absatzstarken Märkten für Mercedes-
Benz in Europa. 2016 sei Mercedes in Russ-
land das vierte Jahr in Folge die zulas-
sungsstärkste Premiummarke unter den
Automobilherstellern gewesen. Allerdings 
war der Absatz von Mercedes in Russland 
im vergangenen Jahr rückläufig, wie auch
der Gesamtmarkt. Der russische Auto-
markt schrumpft seit vier Jahren, 2016 be-
lief sich der Rückgang auf elf Prozent.

Niedrige Ölpreise und die Sanktionen
des Westens gegen Russland im Ukraine-
Konflikt hatten die russische Wirtschaft in 
die Krise gestürzt. Doch nun gebe es Anzei-
chen einer wirtschaftlichen Erholung, auch
dank des steigenden Ölpreises und staatli-
cher Förderung von Krediten, erklärte
kürzlich der Wirtschaftsverband AEB (As-
sociation of European Businesses). Die Or-
ganisation rechnet mit einem Anstieg des
Autoabsatzes um vier Prozent auf 1,48 Mil-
lionen Fahrzeuge. Die Investitionsent-
scheidung von Daimler stelle das Vertrauen
des Autokonzerns in den russischen Markt
unter Beweis, erklärte Alexander Morosow,
Stellvertretender Minister für Industrie
und Handel der Russischen Föderation. rtr

Globalisierung Der Autokonzern 
plant ein Werk für Geländewagen 
und die E-Klasse von Mercedes.

Daimler baut 

in Russland

Interview: RWT-Experten Stefan Götz und Georg Kessler zur Umsetzung des neuen Erbschaftsteuerrechts für Unternehmen.

Nachfolgeregelung sollte früh auf den Radarschirm
Stuttgart. Extrem viele Hürden gab 
es auf dem Weg zur Erbschaftsteuer- 
reform im Herbst 2016. Jetzt müssen 
die Praktiker mit dem Ergebnis um-
gehen. „Das neue Erbschaftsteuer-
recht für Unternehmen ist auf jeden 
Fall viel schwieriger geworden“, sa-
gen Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater Stefan Götz und 
Steuerberater Georg Kessler, Ex-
perten für Unternehmensnachfolge 
in der RWT-Gruppe, zu der auch 
die RWT Horwath GmbH in Stutt-
gart gehört. Wer sein Unternehmen 
an Nachfolger weiterreichen möch-
te, der tut auf jeden Fall gut daran, 
langfristig zu planen. Und mehr denn 
je gilt: Eine gute Nachfolgeregelung 
kommt ohne das Zusammenspiel 
von Rechts-, Steuer- und Finanzex-
perten nicht aus. Die Fragen stellte 
Max Xaver Baumann. 

Seit 1. Juli 2016 gilt das reformier- 
te Erbschaftssteuergesetz. Haben  
die Unternehmen jetzt mehr 
Rechtssicherheit und mehr Pla-
nungssicherheit?

Götz: Nur bedingt. Der Gesetzge-
ber hat sich schwer damit getan, die 
Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfG) vom Dezember 
2014 umzusetzen. Er hat dazu auch 
viel Zeit benötigt. Zwar haben die 
Wirtschaftsverbände die Einigung 
begrüßt, die Anwendung des äu-
ßerst kompliziert geratenen Geset-
zes birgt aber erhebliche Schwierig-
keiten. Vieles ist noch ungeklärt.

Nennen Sie kurz die wichtigsten 
Eckpunkte der Reform …

Kessler: Das BVerfG hat es im 
Grundsatz bei dem bisherigen Ver-
schonungsmodell belassen: 85  % 
Steuerbefreiung bei Erhalt von 80  % 
der Lohnsumme über fünf Jahre 
bzw. 100  % Befreiung bei Erhalt von 
100  % der Lohnsumme über sieben 
Jahren. Waren früher Betriebe bis 
zu 20 Beschäftigten von der Lohn-
summenbedingung freigestellt, liegt 
diese Grenze jetzt bei fünf Mitarbei-
tern. Wesentliche Änderungen gab 
es bei sogenannten Großerwerben, 
das sind solche von mehr als 26 Mil-
lionen Euro. Für sie kann eine Ver-
schonungsbedarfsprüfung gewählt 
und ein teilweiser Erlass der Steu-
er beantragt werden. Dafür muss 

der Unternehmer jedoch auch sein 
ganzes Privatvermögen offenlegen 
– er wird sozusagen gläsern. Sogar 
schon vorher vorhandenes Vermö-
gen muss er teilweise mit für die 
Steuerzahlung einsetzen – manche 
Kritiker sehen hier einen Vorgriff 
auf die Wiedererhebung der Ver-
mögensteuer. Alternativ gibt es das 
sogenannte Abschmelzungsmodell. 
Dabei sinkt der Verschonungsab-
schlag um einen Prozentpunkt je 
weiteren 750.000 Euro Vermögen. 
Ab 90 Millionen Euro gibt es dann 
in beiden Varianten überhaupt kei-
nen Abschlag mehr. Und mit dem 
sinkenden Abschlag erhöht sich na-
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des Vermögenserwerbs bei gleich-
zeitig progressiv ansteigendem 
Steuersatz, so dass viele Vorgänge 
nun zu einer höheren Steuerbelas-
tung führen. 

Ist auch der Bürokratieaufwand 
gestiegen?

Kessler: Auf jeden Fall. Es sind 
neue Grenzen in das Gesetz aufge-
nommen worden, die in der Diskus-
sion vorher kaum beachtet wurden. 
Aber diese haben in der Praxis eine 
große Relevanz. Um nur ein Bei-
spiel zu nehmen: Bevor die neuen 
Regelungen für eine eventuelle Be-
günstigung greifen, muss eine erste 
=XJDQJVSU�IXQJ� VWDWW¿QGHQ�� 'DV�
Bruttoverwaltungsvermögen darf 
nicht höher sein als 90 Prozent des 
Nettounternehmenswerts. Hier ver-
gleicht man systemwidrig „Äpfel mit 
Birnen“. Das kann leider Unterneh-
men aus allen Branchen und jegli-
cher Größe treffen. Wirtschaftlich 
nicht nachvollziehbare Ergebnisse 
können das Resultat sein. Wir ha-
ben deshalb ein Berechnungssche-
ma entwickelt, mit dem wir alle we-
sentlichen Parameter erfassen und 
die Unternehmen im Hinblick auf die 
grundsätzliche Zulassung zur Be-
günstigung durchleuchten können.

Die Beratung ist demnach schwie- 
riger geworden?

Götz: Viel schwieriger. Nicht we-
nige Regelungen sind extrem un-
übersichtlich und zudem inkonsis-
tent. Auch wurden neue, bisher 
nicht gebräuchliche Rechtsbegrif-
fe eingeführt, was die Auslegung 

erschwert. Im Konzern wird eine 
Verbundvermögensaufstellung ver-
langt. Begünstigtes Vermögen wird 
umständlich vom nicht begünstigen 
Vermögen getrennt. Ein verändertes 

Bilanzbild kann zu anderen Ergeb-
nissen führen. Ein Unternehmer, der 
sich doch mit vielen anderen The-
men zu befassen hat, muss jetzt die 
Nachfolgeproblematik mehr denn 
je auf dem Radarschirm haben. 
Mindestens einmal im Jahr sollte 
das Thema angesprochen werden. 
Gleichzeitig bedarf es eines länger-
fristigen Konzepts zur sinnvollen 
Vermögensstrukturierung. 

Haben Sie als Steuerberater Spiel- 
räume?

Götz: Generell sind die Spielräu-
me für ganz oder weitgehend steu-
erfreie Übertragungen eingeengt 
worden. Das war ja auch das Ziel 
des Gesetzgebers und die Vorgabe 
des Verfassungsgerichts. Kurzfris-
tig gesehen lässt sich hier nicht viel 
machen. Man kann ein gewachse-
nes Unternehmen nicht von heute 
auf morgen neu strukturieren, nur 
damit man Erbschaftsteuer sparen 
kann. Generell sind wir der Mei-
nung, dass die steuerbegünstigte 
Übertragung zwar ein wesentli-
ches, nicht aber das einzige Motiv 
der Nachfolgeplanung sein soll. 
Schließlich muss die Gestaltung 
auch zu den wirtschaftlichen Anfor-
derungen des Unternehmens, etwa 
im Finanzierungsbereich, und nicht 
zuletzt in den Familienverbund 

passen. Dabei gelten einige gängi-
ge Empfehlungen auch weiterhin, 
so zum Beispiel der Rat zu einer 
Unternehmensübergabe in Stufen 
unter wiederholter Ausnutzung der 

alle 10 Jahre neu entstehenden 
Freibeträge. 

Und wie sieht der Spielraum bei 
der Bewertung des Unterneh-
mens aus?

Kessler: Unternehmensbewertung 
ist immer ein wichtiges Thema. Das 
Steuerrecht sieht als Standard das 
IHVW� ¿[LHUWH�� YHUHLQIDFKWH� (UWUDJV-
wertverfahren vor. Der herabge-
setzte Kapitalisierungsfaktor von 
17,85 auf 13,75 führt zu niedrigeren 
Unternehmenswerten als bisher. 
Trotzdem bewegen wir uns mit dem 
vereinfachten Ertragswertverfahren 
immer noch am oberen Rand der 
Bandbreite. Allerdings kann im neu-
en Recht wegen der Wechselwir-
kungen zwischen Unternehmens-
wert und Umfang des begünstigten 
Vermögens eine höhere Bewertung 
sogar vorteilhaft sein. Oftmals emp-
¿HKOW�VLFK�HLQ�%HZHUWXQJVJXWDFKWHQ�
nach den in der Wirtschaft üblichen 
Standards als Alternative zur ge-
setzlichen Standardbewertung. 

Was sollte ein Übergeber noch 
beachten? 

Götz: Nicht alle potenziellen Nach-
folger sind geeignet, ein Unter-
nehmen zu führen. Die Unterneh-
mensnachfolge mit allen damit 

verbundenen familiären, rechtlichen 
und wirtschaftlichen Aspekten ist 
und bleibt eine komplexe Angele-
genheit. Die Frage ist: Gibt es Mög-
lichkeiten, sie erbschaftsteuerlich 
so zu gestalten, dass möglichst we-
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Aufmerksamkeit bekommt mit dem 
neuen Erbschaftsteuerrecht des-
halb das Stiftungsmodell...

Was ja auch sinnvoll sein kann, 
wenn ein geeigneter Nachfolger 
fehlt …

Kessler: Bei hohen Vermögen zum 
Beispiel können die Unternehmens-
eigner ihre Anteile ganz oder teil-
weise auf eine neu zu gründende 
Familienstiftung übertragen. Diese 
kann die schon erwähnte Verscho-
nungsbedarfsprüfung beantragen 
und bekommt dann mangels eines 
schon vorher vorhandenen Vermö-
gens die Steuer weitgehend oder 
ganz erlassen. Allerdings: Die durch 
die Stiftung bedachten Familienmit-
glieder haben kein Eigentum mehr 
DQ�GHP�8QWHUQHKPHQ�XQG�SUR¿WLH-
ren nur noch über die Ausschüttun-
gen der Stiftung. Nicht vergessen 
darf man hierbei auch, dass bei 
einer Familienstiftung alle 30 Jahre 
Erbschaftsteuer anfällt. Dennoch ist 
es ein interessantes Gestaltungs-
modell, und das nicht nur unter 
steuerlichen Gesichtspunkten. Wir 
betreuen Mandanten, die schon vor 
der Novelle des Erbschaftsteuer-
rechts vornehmlich aus familienpo-
litischen Erwägungen den Weg in 
die Stiftung gegangen sind. 

Sie deuteten es vorher an: Das 
Thema Nachfolgeregelung ist mit  
dem Thema Erbschaftsteuer nicht  
erschöpft? 

Götz: Ganz und gar nicht. Das Zu-
sammenspiel der Experten aus den 
verschiedenen Bereichen wird noch 
wichtiger. Gesellschaftsrecht, Fami-
lienrecht, Erbrecht, Steuerrecht und 
betriebswirtschaftliche Anforderun-
gen greifen wie Zahnräder ineinan-
der. Mehr denn je zwingt uns das 
Gesetz, in einer Beratung alle Kom-
petenzen zu vereinen. Benötigt wer-
den nicht nur Steuerberechnungen 
und gegebenenfalls Finanzierungs-
konzepte, sondern auch Überga-
beverträge, Gesellschaftsverträge, 

7HVWDPHQWH��YLHOOHLFKW�3ÀLFKWWHLOYHU-
zichtsverträge, Eheverträge, Gene-
ral- und Vorsorgevollmachten und 
dergleichen mehr. Je mehr Nach-
folger es gibt, desto komplexer wer-
den unsere Aufgaben und umso dif-
ferenzierter muss unser Blick sein. 
Innerhalb der RWT-Gruppe arbei-
ten wir deshalb stets Hand in Hand. 
Jeder Mandant hat seinen festen 
Ansprechpartner, der die jeweils 
benötigten Spezialisten aus dem 
Haus für die Beratung hinzuzieht. 
Außerdem haben wir für die Nach-
folgeberatung schon vor Jahren ein 
Expertenteam für Erbschaftsteuer 
und Unternehmensnachfolge ge-
bildet. Am 14.03.2017 veranstalten 
wir in Stuttgart ein RWT Kolleg zum 
Thema „Unternehmensnachfolge: 
Erbschaftsteuerreform – und jetzt?“. 
Mehr Informationen gibt es online 
unter www.rwt-gruppe.de.

Die RWT-Experten für Unternehmensnachfolge: Georg Kessler und  
Stefan Götz
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Alles aus einer Hand 

Die RWT-Gruppe verfügt über ein 
sehr umfangreiches Leistungs-
portfolio. Mit Wirtschaftsprüfung, 
Steuerberatung, Anwaltskanzlei, 
Unternehmens- und Personalbe-
ratung sowie IT-Consulting bietet 
sie alles aus einer Hand an. An 
den drei Standorten Stuttgart, 
Reutlingen und Albstadt sind 
über 270 Mitarbeiter beschäftigt. 
Die Mitgliedschaft im internatio-
nalem Netzwerk Crowe Horwath 
International sichert den Kunden 
der RWT eine weltweite Betreu-
ung. Ein Top-Ranking und meh-
rere Auszeichnungen wurden der 
Gesellschaft zugesprochen.

Kontaktdaten:

RWT-Gruppe 
RWT Horwath GmbH
Wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaft
Steuerberatungs- 
gesellschaft

Olgastraße 86 
70180 Stuttgart

Telefon: 07 11 / 31 94  00-00 
Telefax: 07 11 / 31 94  00-01
rwt-stuttgart@rwt-gruppe.de 
www.rwt-gruppe.de
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